
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
UNION Tanzsportverein Stage Time Company (STC)
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1. Allgemeines

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind integrierter Bestandteil des 
Mitgliedsvertrags zwischen dem UNION Tanzsportverein Stage Time Company (im 
Folgenden „STC“) und dem Mitglied.

Der Verein ist Mitglied der SPORTUNION Niederösterreich und betreibt seine 
Trainingsstätte unter der Bezeichnung STC Studio, Agathastraße 2–4, 3300 Amstetten.

Die AGB gelten für alle Mitgliedschaften und Trainingsangebote des Vereins. 
Mit der Anmeldung über unsere Website und der Übermittlung der ausgefüllten Formulare 
per E-Mail erklärt sich das Mitglied mit diesen AGB einverstanden.

2. Mitgliedschaft und Vertragsabschluss

Die Mitgliedschaft bei STC ist persönlich und nicht übertragbar. 
Der Vertrag tritt mit dem im Anmeldeformular angegebenen Datum oder, wenn kein Datum 
angeführt ist, mit dem Eingang der vollständig ausgefüllten und unterschriebenen 
Beitrittsunterlagen per E-Mail an STC in Kraft.

Bei Eintritt in den Verein ist eine einmalige Beitrittsgebühr von € 50,– zu entrichten.

Mitgliedsgruppen, Beiträge und Trainingszeiten:

• STC KIDS (8–12 Jahre): 
Beitrag: € 30,– pro Monat 
Trainingszeit: Freitag, 16:00 – 17:30 Uhr

• STC CLASSICS (ab 13 Jahren / Anfänger:innen): 
Beitrag: € 30,– pro Monat 
Trainingszeit: Freitag, 18:00 – 20:00 Uhr

• STC LEGACY (Showteam / Meisterschaftsteam): 
Beitrag: € 40,– pro Monat 
Trainingszeiten: Dienstag & Donnerstag, jeweils 18:00 – 21:00 Uhr

Der Mitgliedsbeitrag wird monatlich mittels SEPA-Lastschrift am 15. eines jeden 
Monats vom angegebenen Konto eingezogen. Eine Rückerstattung bereits eingezogener 
Beiträge ist ausgeschlossen, auch bei vorzeitigem Austritt oder Nichtteilnahme am Training.

3. Aufstufung zwischen Gruppen

Der Wechsel von einer Trainingsgruppe in eine höhere Gruppe (z. B. von CLASSICS zu 
LEGACY) erfolgt ausschließlich durch Entscheidung der Obfrau und der Obfrau-
Stellvertreterin. Diese bewerten Leistung, Engagement, Verhalten und Teamfähigkeit der 
Mitglieder. Ein Anspruch auf Aufstufung besteht nicht.
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4. Kündigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft kann monatlich zum 1. des Folgemonats schriftlich per E-Mail an STC 
beendet werden. Ein Austritt mitten im Monat ist jederzeit möglich, allerdings erfolgt keine 
Rückerstattung bereits bezahlter Beiträge.

Der Verein behält sich das Recht vor, Mitglieder bei wiederholtem Fehlverhalten, grober 
Fahrlässigkeit oder Missachtung von Anweisungen der Trainer:innen oder 
Vorstandsmitglieder von der Teilnahme auszuschließen und die Mitgliedschaft fristlos zu 
kündigen.

5. Minderjährige und Erziehungsberechtigte

Bei Mitgliedern unter 18 Jahren ist die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten 
erforderlich. Der Erziehungsberechtigte erklärt sich einverstanden, dass der Verein 
außerhalb der Trainingszeiten keine Aufsichtspflicht über Minderjährige übernimmt. Dies 
gilt insbesondere vor und nach dem Unterricht sowie außerhalb der Räumlichkeiten des STC 
Studios. Der Erziehungsberechtigte haftet für sämtliche Verpflichtungen des minderjährigen 
Mitglieds und hält den Verein hinsichtlich etwaiger Ansprüche schad- und klaglos.

6. Trainingsbetrieb und Teilnahme

Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. 
Der Verein übernimmt keine Haftung für Verletzungen, Unfälle oder sonstige Schäden, die 
während oder im Zusammenhang mit dem Training entstehen, sofern diese nicht auf 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Vereins zurückzuführen sind.

Mitglieder sind verpflichtet, nur gesund und frei von ansteckenden Krankheiten am 
Training teilzunehmen. Bei Mitgliedern unter 18 Jahren liegt die Verantwortung hierfür 
beim Erziehungsberechtigten.

7. Verhalten im STC Studio

Die Hausordnung des STC Studios ist für alle Mitglieder verbindlich. 
Den Anweisungen der Trainer:innen, Vorstandsmitglieder und Aufsichtspersonen ist stets 
Folge zu leisten.

Das STC Studio ist rauch-, alkohol- und drogenfrei. 
Das Betreten der Räumlichkeiten unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder ähnlichen 
Substanzen ist untersagt.

Essen im Studio ist grundsätzlich nicht erlaubt. 
Ausnahmen gelten ausschließlich bei Vereinsfeierlichkeiten, internen Veranstaltungen 
oder ausdrücklich genehmigten Anlässen. 
Getränke dürfen nur in auslaufsicheren Flaschen mitgenommen werden.

Mitglieder sind verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Ausstattung (insbesondere 
Tanzboden, Spiegel, Tonanlage, Möbel und Dekoration) sorgfältig zu behandeln. 
Jegliche Beschädigung, Verschmutzung oder mutwillige Zerstörung führt zur 
Ersatzpflicht und kann den Ausschluss vom Training oder Verein zur Folge haben. Für 
verlorene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände übernimmt der Verein keine Haftung.
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8. Show - bzw. Meisterschaftsteam (STC LEGACY)

Mitglieder, die aufgrund ihrer Leistung in das Legacy Team aufgenommen werden, 
verpflichten sich zur regelmäßigen Teilnahme an den erweiterten Trainingszeiten. 
Fehlt ein Mitglied ohne Entschuldigung wiederholt oder zeigt unzureichendes Engagement, 
kann die Teilnahme am Teamtraining widerrufen werden.

Zusatztrainings oder Ersatzstunden können von den Trainer:innen bei Bedarf angeordnet 
werden.

9. PÄMFÄM

PÄMFÄM ist das kreative Kollektiv rund um die Musikerin und Künstlerin PÄM. 
Die Gruppe besteht aus ausgewählten Tänzer:innen des STC, die in Musikvideos, Live-
Auftritten und auf Tourneen von PÄM mitwirken.

Eine direkte Anmeldung für PÄMFÄM ist nicht möglich. 
Die Aufnahme erfolgt ausschließlich durch Einladung und Entscheidung der Obfrau und 
der Obfrau-Stellvertreterin. Voraussetzung für die Mitgliedschaft bei PÄMFÄM ist die 
aktive Mitgliedschaft im STC LEGACY-Team.

10. Externe Leistungen über mehristweniger Creative Agency OG (miw)

10.1 Allgemeine Regelung

Für bestimmte Leistungsbereiche des UNION Tanzsportvereins Stage Time Company (im 
Folgenden „STC“) erfolgt die Bewerbung, Anmeldung sowie inhaltliche Organisation über 
STC, während der gesamte Vertragsabschluss, die Abrechnung sowie die 
Zahlungsabwicklung ausschließlich über die mehristweniger Creative Agency OG (im 
Folgenden „miw“) erfolgen.

STC fungiert in diesen Fällen ausschließlich als organisatorischer und vermittelnder Partner 
innerhalb der Vereins- und Projektstruktur. Vertragspartner im rechtlichen und finanziellen 
Sinn ist ausschließlich miw.

10.2 Kurse in Randegg und Golling an der Erlauf

Die Durchführung von Tanzkursen an den Standorten Randegg und Golling an der Erlauf 
erfolgt organisatorisch über STC. Die Bewerbung, Anmeldung sowie die Kommunikation 
mit Teilnehmer:innen erfolgt über STC. Die gesamte Abrechnung, Rechnungslegung sowie 
Zahlungsabwicklung erfolgt ausschließlich über miw. Bei diesen Kursen wird über das 10er-
Block System abgerechnet. 10er-Blöcke sind vorab zu bezahlen, nicht übertragbar, nicht 
rückerstattbar und 12 Monate gültig. Nicht genutzte Einheiten verfallen. Ein für diese Kurse 
erworbener 10er-Block, gilt ausschließlich für diesen Standort und kann nicht an anderen 
Standorten, Workshops oder Events eingelöst werden. 
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10.3 Private Sessions

Private Sessions (Einzel- oder Gruppentrainings) werden über STC kommuniziert und 
organisatorisch betreut.

Die Buchung, Vertragsabwicklung sowie die gesamte Verrechnung erfolgen ausschließlich 
über miw. 
Mit der Buchung einer Private Session kommt ein Vertragsverhältnis ausschließlich mit miw 
zustande.

10.4 Workshops „Tanz“ (intern und extern gebucht)

Workshops im Bereich „Tanz“, unabhängig davon, ob diese innerhalb des Vereins, über STC 
oder durch externe Auftraggeber (z. B. Schulen, Vereine, Organisationen oder 
Privatpersonen) gebucht werden, werden über STC beworben und organisiert.

Die Anmeldung erfolgt über die STC-Plattform bzw. die STC-Kommunikationskanäle. 
Die vollständige Abwicklung, Vertragsgestaltung, Rechnungslegung sowie 
Zahlungsabwicklung erfolgt ausschließlich über miw.

10.5 Event-Choreografien

Event-Choreografien (z. B. Mitternachtseinlagen, Hochzeiten, Geburtstage, 
Firmenveranstaltungen oder sonstige Auftritte) werden über STC vermittelt und 
organisatorisch begleitet.

Die Angebotslegung, Vertragsabwicklung, Durchführung sowie Verrechnung erfolgen 
ausschließlich über miw. 
Mit Auftragserteilung entsteht ein Vertragsverhältnis ausschließlich zwischen dem 
Auftraggeber und miw.

Stornierung

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 14 Tage vor dem geplanten Termin möglich. 
Bei späterer Absage werden 50 % des vereinbarten Honorars fällig. 
Bei Absage innerhalb von 48 Stunden vor Beginn oder Nichterscheinen wird der volle 
Betrag in Rechnung gestellt.

Eventuelle Fahrtkosten oder Materialaufwände werden gesondert vereinbart.

10.6 Klarstellung der Rollenverteilung

STC ist in den oben genannten Leistungsbereichen ausschließlich für die organisatorische 
Abwicklung, Kommunikation sowie die vereinsinterne Koordination zuständig.

miw ist ausschließlich verantwortlich für:

• Vertragsabschluss
• Rechnungslegung
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• Zahlungsabwicklung
• wirtschaftliche und rechtliche Durchführung der genannten Leistungen

Eine Haftung oder finanzielle Verantwortung von STC für diese Leistungen ist ausdrücklich 
ausgeschlossen.

11. Kleidung und Ausrüstung

Kleidung oder Ausrüstung, die vom Mitglied vollständig selbst bezahlt wurde, geht in 
dessen Eigentum über. Der Verein kann jedoch festlegen, dass bestimmte Kleidungsstücke 
(z. B. Auftritts- oder Meisterschaftsoutfits) bei Veranstaltungen, Auftritten oder 
Meisterschaften verpflichtend getragen werden müssen.

Bei Gegenständen oder Kleidung, die teilweise mit Selbstbehalt bezahlt wurden, gilt 
dieselbe Regelung: Sie gehen grundsätzlich in das Eigentum des Mitglieds über, müssen 
jedoch auf Anweisung des Vereins zu bestimmten Anlässen getragen werden.

Kleidung oder Materialien, die vom Verein vollständig bezahlt oder bereitgestellt werden, 
bleiben grundsätzlich Eigentum des Vereins. In einzelnen Fällen kann die Obfrau oder der 
Vorstand entscheiden, dass diese Gegenstände ins Eigentum des Mitglieds übergehen. 
Wird Kleidung oder Ausrüstung vom Verein nur leihweise zur Verfügung gestellt, ist sie 
sorgfältig zu behandeln und nach Beendigung der Mitgliedschaft oder auf 
Aufforderung des Vereins zurückzugeben.

Beschädigte oder verlorene Vereinsgegenstände sind vom Mitglied vollständig zu ersetzen. 
Die genaue Handhabung (Eigentum, Nutzung, Rückgabe) wird immer im Einzelfall 
ausdrücklich kommuniziert.

12. Vermietung des STC Studios

Allgemeines 
Das STC Studio (Agathastraße 2–4, 3300 Amstetten) kann von externen Personen, Gruppen 
oder Organisationen für Proben, Workshops oder Veranstaltungen angemietet werden. 
Die Vermietung erfolgt ausschließlich durch den UNION Tanzsportverein Stage Time 
Company (STC).

Die Nutzung ist nur nach vorheriger schriftlicher oder elektronischer Vereinbarung mit dem 
Verein zulässig. Mit der Buchung erkennt der/die Mieter:in die AGB des Vereins sowie die 
im Mietvertrag oder in der Mietbestätigung genannten Haus- und Nutzungsregeln an.

Mietpreise für Externe

• Nutzung bis 16:00 Uhr: € 30,– pro Stunde

• Nutzung ab 16:00 Uhr: € 38,– pro Stunde

• Spezielle Anlässe (z. B. Events, Fotoshootings, Videodrehs): Preis auf Anfrage

Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Strom, Licht, Nutzung der Musikanlage 
und Sanitäranlagen. 
Die Miete ist im Voraus zu bezahlen (Rechnungslegung durch den Verein). 
Eine Rückerstattung bei Nichtnutzung oder kurzfristiger Stornierung ist ausgeschlossen, 
sofern nicht anders vereinbart.
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Nutzung und Haftung 
Der/die Mieter:in verpflichtet sich, die Räumlichkeiten und das Inventar (insbesondere 
Tanzboden, Spiegel, Tonanlage und Beleuchtung) sorgfältig zu behandeln. 
Beschädigungen, Verschmutzungen oder technische Defekte sind unverzüglich zu melden.

Der Verein übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Sachschäden oder den 
Verlust persönlicher Gegenstände der Mieter:innen oder deren Teilnehmer:innen. 
Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. 
Der/die Mieter:in haftet für sämtliche durch ihn/sie oder seine/ihre Teilnehmer:innen 
verursachten Schäden.

Rauchen, Alkohol oder der Konsum sonstiger Rauschmittel sind streng untersagt. 
Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet. 
Das Essen im Studio ist grundsätzlich verboten; Getränke dürfen nur in auslaufsicheren 
Flaschen konsumiert werden. 
 
Nutzung durch Vereinsmitglieder (Legacy & PÄMFÄM) 
Mitglieder der Gruppen Legacy und PÄMFÄM dürfen das STC Studio kostenlos nutzen, 
sofern keine regulären Trainings oder externen Vermietungen stattfinden. 
Folgende Regeln gelten verbindlich: 
 
- Anmeldung: Nutzung nur nach vorheriger Absprache und Freigabe durch die Obfrau oder 
Obfrau-Stellvertreterin (zur Vermeidung von Terminkollisionen). 
 
- Zugang: Die Schlüsselentnahme erfolgt ausschließlich über den vereinbarten 
Schlüsselsafe. 
 
- Zutritt: Kein Zutritt für vereinsfremde Personen. 
 
- Verlassen des Studios:

◦ Licht, Musik- und Klimaanlage/Heizgerät ausschalten

◦ Boden mit dem Trockenwischer reinigen

◦ Toilettenlicht ausschalten und Türe absperren

◦ Alle Schlüssel wieder in den Schlüsselsafe zurücklegen und diesen 
versperren.

◦ Bei Nichteinhaltung dieser Regeln kann der Verein die individuelle 
Nutzungserlaubnis zeitweise oder dauerhaft widerrufen.

Besondere Bestimmungen

Das STC Studio darf ausschließlich für tanz- oder bewegungsbezogene Aktivitäten 
genutzt werden. 
Eine gewerbliche Nutzung, Weitervermietung oder Untervermietung ist nur nach 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Vereins gestattet. 
Der Verein behält sich vor, eine Vermietung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
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13. 10er-Blöcke

Mit dem 10er-Block bleibst du flexibel: Du entscheidest selbst, wann du ins Training 
kommst – ganz ohne feste Mitgliedschaft. 
Der 10er-Block umfasst zehn Trainingseinheiten und gilt ausschließlich für den Standort, an 
dem er erworben wurde. Eine standortübergreifende Nutzung ist nicht möglich.

Der 10er-Block ist nicht übertragbar, nicht rückerstattbar und nicht bar ablösbar. 
Die Gültigkeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum. 

Nicht genutzte Einheiten verfallen nach Ablauf dieser Frist. ﻿

Online-Kauf & Widerrufsrecht 
Beim Kauf über Fernabsatz (z. B. Online-Shop, E-Mail-Bestellung) haben Konsumenten ein 
gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht, sofern noch keine (Teil-)Leistung in Anspruch 
genommen wurde. Mit der ersten Einlösung gilt die Leistung als begonnen, und das 
Widerrufsrecht erlischt.

14. Private Sessions

Private Sessions (Einzel- oder Gruppentrainings) werden über STC kommuniziert und 
organisatorisch betreut.

Die Buchung, Vertragsabwicklung sowie die gesamte Verrechnung erfolgen ausschließlich 
über miw. Mit der Buchung einer Private Session kommt ein Vertragsverhältnis 
ausschließlich mit miw zustande.

Unsere Private Sessions mit Denise Frischeisen oder Franziska Felber bieten individuelles 
Training mit persönlicher Betreuung – ideal für alle, die gezielt an Skills arbeiten oder nicht 
in der Gruppe trainieren möchten. 
 
Die Private Sessions können als Einzel- oder Gruppenstunden gebucht werden:

• 1x 90 Minuten → € 85

• 3x 90 Minuten → € 230

• 5x 90 Minuten → € 375

• Group Private Session (max. 5 Personen, 90 Minuten) → € 175

Private Sessions sind vorab zu bezahlen. 
Bei Absage ab 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin wird eine Stornogebühr von  
€ 25 verrechnet. Bei Nichterscheinen ohne vorherige Absage wird eine Stornogebühr von 
€ 50 verrechnet. Eine Rückerstattung bereits bezahlter Sessions ist ausgeschlossen.
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15. Showact

Das Showteam STC LEGACY bietet individuell gestaltete Showacts für verschiedenste 
Veranstaltungen: Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern, Hochzeiten, Stadtfeste, Flashmobs uvm.

Leistungen und Umfang

Die Inhalte, Musik, Dauer und Anzahl der Tänzer:innen sind individuell gestaltbar und 
werden je nach Anlass, Wunsch und Budget des Auftraggebers abgestimmt.

Vorbereitung und Training

Die STC steht während der gesamten Planung in engem Austausch mit der Veranstalterseite. 
Optional kann eine speziell auf das Event abgestimmte Choreografie gebucht werden (nicht 
im Grundangebot enthalten).

Stornierung

• Bis 14 Tage vor dem Event → kostenfreie Stornierung

• Innerhalb von 14 Tagen vor dem Event → 50 % Stornogebühr

• Ab 48 Stunden vor Eventbeginn oder bei Nichtdurchführung → 100 % des 
vereinbarten Betrages

Etwaige Reisekosten, Technikgebühren oder Spesen werden gesondert vereinbart.

16. Werbevideo

STC entwickelt auf Anfrage individuelle Werbevideos mit tänzerischen Elementen und 
kreativen Konzepten. Jedes Projekt wird individuell kalkuliert – je nach Umfang, Aufwand 
und benötigter Produktionszeit.

Buchung und Stornierung

Nach schriftlicher Auftragserteilung ist eine Anzahlung von 50 % des vereinbarten 
Projektpreises fällig. 
Bei Stornierung nach Produktionsbeginn oder kurzfristiger Absage (weniger als 14 Tage vor 
Drehbeginn) werden 50 % des Gesamtbetrags verrechnet. 
Bereits geleistete Arbeiten (z. B. Konzeptentwicklung, Musiklizenzierung, Locationmiete) 
sind stets voll zu bezahlen.

17. Event-Choreografie

Event-Choreografien (z. B. Mitternachtseinlagen, Hochzeiten, Geburtstage, 
Firmenveranstaltungen oder sonstige Auftritte) werden über STC vermittelt und 
organisatorisch begleitet.

Die Angebotslegung, Vertragsabwicklung, Durchführung sowie Verrechnung erfolgen 
ausschließlich über miw. 
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Mit Auftragserteilung entsteht ein Vertragsverhältnis ausschließlich zwischen dem 
Auftraggeber und miw.

Nach Absprache wird ein individuelles Konzept entwickelt und die Choreografie in Einzel- 
oder Gruppensessions erarbeitet.

Nach schriftlicher Auftragserteilung ist eine Anzahlung von 50 % des vereinbarten 
Projektpreises fällig. 
Bereits geleistete Arbeiten (z. B. Konzeptentwicklung, Musiklizenzierung, Locationmiete) 
sind stets voll zu bezahlen. 

Stornierung

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 14 Tage vor dem ersten vereinbarten Termin möglich. 
Bei späterer Absage werden 50 % des vereinbarten Honorars fällig, bei Absage innerhalb 
von 48 Stunden oder Nichterscheinen 100 %. 
Bereits absolvierte Trainings oder Konzeptarbeiten werden nicht rückerstattet.

18. Foto-, Film- und Videoaufnahmen

Im Rahmen des Trainings, der Private Session, von Auftritten, Veranstaltungen oder 
Workshops dürfen Foto- und Videoaufnahmen angefertigt und zu Vereins- und 
Marketingzwecken (Website, Social Media, Drucksorten, Presseberichte etc.) veröffentlicht 
werden.

Die Anfertigung und Nutzung erfolgt im berechtigten Interesse des Vereins zur 
Öffentlichkeitsarbeit und Förderung des Tanzsports. Sollte ein Mitglied oder 
Erziehungsberechtigter dem widersprechen wollen, kann dies schriftlich per E-Mail an STC 
erfolgen.

19. Datenschutz

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zur Verwaltung der 
Mitgliedschaft, der Zahlungsabwicklung und zur Vereinskommunikation. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies gesetzlich erforderlich oder zur 
Vertragserfüllung notwendig ist (z. B. Bank für SEPA-Lastschrift).

Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung sind in der Datenschutzerklärung auf 
unserer Website enthalten.

20. Haftung

Der Verein haftet nicht für Verlust oder Beschädigung persönlicher Gegenstände, 
insbesondere Wertsachen. Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. 
Eltern haften für ihre Kinder. Eine Unfall- oder Krankenversicherung ist Sache des 
Mitglieds.
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21. Preisanpassung

Der Verein behält sich das Recht vor, Mitgliedsbeiträge anzupassen. 
Mitglieder werden darüber schriftlich (z. B. per E-Mail) informiert. 
Wird der Anpassung nicht innerhalb von 14 Tagen schriftlich widersprochen, gilt sie als 
angenommen.

22. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Erfüllungsort ist 3300 Amstetten.

UNION Tanzsportverein Stage Time Company (STC) 
Mitglied der SPORTUNION Niederösterreich 
STC Studio 
Agathastraße 2–4 
3300 Amstetten 
📧  office@stagetimecompany.at
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